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Stadtratssitzung vom 20. August 2024 
 
 

Revisionsbericht Geldverkehr 
 

Im Juni 2024 wurde bei der Stadtverwaltung eine Prüfung des Geldverkehrs der Politi-
schen Gemeinde durchgeführt. Der Stadtrat nahm den Bericht zur Kenntnis, stimmte 
der einzigen Empfehlung zu und beauftragte die zuständige Abteilung mit der Umset-
zung. 
 
Zuständige Fachperson für Rückfragen: 
Thomas Mettler, Leiter Finanzen und Liegenschaften 
044 829 82 30 / thomas.mettler@opfikon.ch 
 
 

Quartierplan Rennbahn - Sanierung Holzwiesenstrasse: Projekt- und Kredit- 
genehmigung  
Am 5. Juni 2018 wurde die Teilrevision des Quartierplans Rennbahn festgesetzt und 
anschliessend grundbuchlich vollzogen. Mit dem Beschluss vom 19. September 2023 
hat der Stadtrat Opfikon den Bau der Quartierplananlage eingeleitet. Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei um die Sanierung der Holzwiesenstrasse inklusive Bau eines 
Trottoirs und eines Wendeplatzes. Der Stadtrat hat nun das Bauprojekt über die Sanie-
rung der Holzwiesenstrasse genehmigt. Weiter hat er die Ausschreibung der Baumeis-
terarbeiten zur Kenntnis genommen. 
 
Zuständige Fachperson für Rückfragen: 
Patricia Meier, Leiterin Bau und Infrastruktur 
044 829 82 90 / patricia.meier@opfikon.ch 

 
 

Revision der Verordnung über die Energie- und Wasserversorgung: Inkraft- 
setzung per 1. September 2024 
 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 3. Juni 2024 die Revision der Verordnung 
über die Energie- und Wasserversorgung (EuWVV) genehmigt. Während der öffentli-
chen Auflage vom 5. Juni bis 5. August 2024 wurde kein Rechtsmittel ergriffen. Die 
Revision der EuWVV wird in der Folge auf den 1. September 2024 in Kraft gesetzt. 
 
Zuständige Fachperson für Rückfragen: 
Patricia Meier, Leiterin Bau und Infrastruktur 
044 829 82 90 / patricia.meier@opfikon.ch 

 
 

  



 

Sanierung Regenüberlaufbecken Geracher: Kreditbewilligung und Arbeits- 
vergabe 
 

Das Regenüberlaufbecken Geracher stammt aus dem Jahr 1974 und muss in den Be-
reichen bauliche Substanz und technische Ausrüstung saniert werden. Um den ge-
nauen Umfang der Sanierung zu ermitteln, ist ein Vorprojekt notwendig. Der Stadtrat 
hat für die Arbeiten einen Kredit bewilligt und die Ingenieursleistungen für das Vorpro-
jekt vergeben. 
 
Zuständige Fachperson für Rückfragen: 
Patricia Meier, Leiterin Bau und Infrastruktur 
044 829 82 90 / patricia.meier@opfikon.ch 
 
 

Sanierung Klotenerstrasse: Bauabrechnung 
 

Der Gemeinderat bewilligte im Juli 2019 einen Kredit für die Sanierung der Kloten-
erstrasse. Die Strassensanierung inklusive öffentliche Beleuchtung wurde im  
April 2023 abgeschlossen. Nun hat der Stadtrat die Bauabrechnung genehmigt. Die 
effektiven Baukosten belaufen sich auf CHF 506'405 und liegen damit CHF 7'405 über 
dem Kredit. Der Neubau des Fuss- und Radweges wurde zulasten des Tiefbauamtes 
Kanton Zürich erstellt. 
 
Zuständige Fachperson für Rückfragen: 
Patricia Meier, Leiterin Bau und Infrastruktur 
044 829 82 90 / patricia.meier@opfikon.ch 
 
 

Anpassung Leistungsvereinbarung mit Stiftung Pigna 
 

Die Stiftung Pigna fördert und unterstützt, begleitet, betreut, beschäftigt und pflegt Men-
schen mit Behinderung in ihrem Lebens-, Arbeits- und Wohnraum. Zwischen der Stif-
tung und der Stadt Opfikon besteht seit 2005 eine Leistungsvereinbarung. Diese wurde 
nun per 1. Juli 2024 angepasst. 
 
Zuständige Fachperson für Rückfragen: 
Gerd Bolliger, Leiter Sozialabteilung 
044 829 82 17 / gerd.bolliger@opfikon.ch 
 
 

Neues Opfiker Leitbild für die Förderung von Biodiversität im Siedlungsraum 
 

Das "Opfiker Leitbild für die Förderung von Biodiversität im Siedlungsraum" liegt vor 
und wurde vom Stadtrat genehmigt. Es enthält neben den gesetzlichen Grundlagen, 
Vision und Ziel sowie Massnahmen. Auf geeigneten stadteigenen Flächen sollen Bio-
diversitätsflächen eingerichtet und gepflegt werden. Es sollen einheimische Pflanzen 
verwendet werden. Nachweislich gefährdete Tier- und Pflanzenarten werden gefördert. 
Es werden Informationen und Veranstaltungen für die Bevölkerung angeboten. Weiter 
sind im Leitbild die Organisation und Zuständigkeiten geregelt. Für die Qualitätssiche-
rung und als Planungsgrundlage für die Förderung seltener Tier- und Pflanzenarten 
sind regelmässige Kartierungen von Tier- und Pflanzenvorkommen in der Stadt 
Opfikon vorgesehen.  
 
Zuständige Fachperson für Rückfragen: 
Patricia Meier, Leiterin Bau und Infrastruktur 
044 829 82 90 / patricia.meier@opfikon.ch 
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